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Norm

GmbHG §39 Abs4

Rechtssatz

Obzwar das Gesetz keinen ausdrücklichen Stimmrechtsausschluss des Gesellschafters bei der Beschlussfassung über

den Abschluss eines Rechtsgeschäftes mit einer Gesellschaft kennt, an der er selbst ebenfalls beteiligt ist, wird doch

auch eine mittelbare Betroffenheit durch eine Beteiligung des Gesellschafters am Vertragspartner anerkannt.
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Vgl; Beisatz: Die Gefahr einer von gesellschaftsfremden Interessen geleiteten Stimmabgabe, der § 39 Abs 4

GmbHG vorbeugen will, besteht umso eher, je höher die Beteiligung des Gesellschafters an der Drittgesellschaft

ist, indiziert dies doch die Bedeutung, die die Beteiligung für ihn hat. Zusätzlich kann die Ausübung von

Organfunktionen in der Drittgesellschaft oder ein sonstiges unternehmerisches Interesse an der Drittgesellschaft

eine derartige Gefahr nahelegen. Eine bloße Minderheitsbeteiligung reicht in der Regel hingegen nicht für die

Vermutung aus, der Gesellschafter werde allein aufgrund seiner Beteiligung an der Drittgesellschaft sein

Interesse an der Drittgesellschaft über dasjenige der GmbH stellen. Diese Vermutung besteht insbesondere nicht

bei geringen Beteiligungen, etwa bloßen (geringen) Finanzbeteiligungen. Bei höheren Beteiligungen ist ein bloßes

Abstellen auf einen Quotenvergleich der Beteiligungsverhältnisse bei der Gesellschaft und der Drittgesellschaft

nicht ausreichend. (T1)

Beisatz: Hier: Beschlussfassung, Ansprüche gegen eine Gesellschaft geltend zu machen, an der mehrere der

Gesellschafter ebenfalls beteiligt sind, sodass diese Gesellschafter eine besondere Gruppe bilden und als Einheit

zu betrachten sind. (T2)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1992:RS0059973

Im RIS seit

15.06.1997

Zuletzt aktualisiert am

01.10.2019

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19920512_OGH0002_0040OB00007_9200000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/335783
https://www.jusline.at/entscheidung/335783
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20190829_OGH0002_0060OB00104_19S0000_000
https://www.jusline.at/gesetz/gmbhg/paragraf/39
https://www.jusline.at/entscheidung/401556
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1992/5/12 4Ob7/92, 6Ob104/19s
	JUSLINE Entscheidung


